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Verordnungs⸗- Glatt
fuͤr die

Fürſtlich Fürſtenbergiſche

Domainen⸗Adminiſtration .
I . Abtheilung .

Den 20 . April Nro . 5 .
1812 .

Nr . An39 . Die Vereinigung der Forſtinſpection Geiſingen mit jener zu
Hüfingen betreffend . ̃

Seine Hochfürſtliche Durchlaucht haben nach höchſter Entſchließung vom 11 . April 1842 Nr . 553
die Vereinigung der Forſtinſpection Geiſingen mit jener zu Hüfingen vom 1. Mai 1842 an gnädigſt
auszuſprechen geruht .

Donaueſchingen , den 14 . April 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 4521 . Das Diäten⸗ und Reiſekoſten⸗Regulativ für die Fürſtlichen
Beamten und Diener betreffend .
An ſämmtliche Fürſtliche Stellen .

Zur Beſeitigung bisher beſtandener Ungleichheiten und Mängel bei dem Dickten⸗ und Reiſekoſten⸗
Bezuge haben Serenissimus durch höchſte Entſchließung vom 12 . April 1842 Nr . 571 das nachfolgende
allgemeine Regulatio zu genehmigen geruht .

Sämmtliche Fürſtliche Beamte und Diener haben ſich daher , mit dem 1. Mai d. J . anfangend ,
bei ihren Anrechnungen genau nach den darin gegebenen Beſtimmungen zu richten und die vorgeſetzten
Stellen den Vollzug ſorgfältig zu überwachen .

Zur richtigen Beurtheilung der in dieſem Regulative enthaltenen Vorſchriften wird übrigens die
Bemerkung beigefügt , daß das Prinzip der Compenſation dabei zur leitenden Richtſchnur gedient habeund daher die Ueberzeugung beſtehe , daß die beſtimmten Dicͤten ꝛc. , alle Fälle in einander gerechnet , ei⸗
nen vollſtändigen Erſatz für die Auslagen gewähren . 38

Donaueſchingen , den 18 . April 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

Vdt. Binder .



Fuͤrſtlich Fuͤrſtenbergiſches

Diäten⸗ und Neiſe⸗Koſten⸗Regulativ .

I . Allgemeine Beſtimmungen .
§. 1.

Jeder zu einer in dem unten beigefügten Tarife aufgeführten Klaſſe gehörige Diener hat bei aus⸗

wärtigen Dienſtverrichtungen auf eine Zehrungsdiät unter den nachfolgenden nähern Beſtimmungen

Anſpruch.
Dieſe Diät ſoll den Diener für die nothwendigen Auslagen , alſo für Speiſe , Getränke , Logis,

Bedienung , Licht und für größeren Kleideraufwand ꝛe. entſchädigen .

Für die eigentlichen Reiſekoſten , unter welchen der Aufwand für Ritt⸗ und Fuhrlohn , Trinkgeld des

Kutſchers ꝛc. verſtanden wird , erhält der Diener noch beſondere Vergütung , wenn nicht die Diät ſolche

ſchon in ſich ſchließt , was jür jeden ſolchen Fall in dieſem Regulative ausdrücklich erklaͤrt iſt .

82

Die Zehrungsdiät kann nur in dem Falle angerechnet werden , wenn ein auswärtiges Geſchäft in

einem Orte beſorgt wird , welcher wenigſtens eine Stunde von dem Wohnſitze des Dieners entfernt iſt ;

bei geringerer Entfernung nur dann , wenn das Geſchäft einen halben Tag dauert .

Die Revierförſter ſollen jedoch ausnahmsweiſte öhne Unterſchied der Entfernung

zum Bezuge der Diat für nachſtehende Geſchäfte innerhalb des Revierbezirkes befugt ſein ,

nämlich : 4151 K3 62³⁹

1. für den Entwurf des jährlichen Hiebs⸗Planes und den Abſchluß der Holzhauerlohns⸗Accorde ;

2. für die Anweſenheit bei Controlen durch den Fürſtlichen Forſtinſpector ;

3. ſür die Anweſenheit bei Holzverkäufen im Steigerungswege und bei beſondern Einleitungen zu Ver⸗

äußerungen unter der Hand , ſei es nun in Beiſein des Inſpectors oder als Bevollmächtigter deſ⸗

ſelben ; für Verkäufe und Einleitungen zu ſolchen jedoch nur in dem Falle , wenn das Verkaufs⸗
Quantum mehr als 20 Klafter oder den hierauf reducirten Betrag umfaßt ;

J . für die Anweſenheit bei Nebennutzungs⸗Veräußerungen , wenn ihr Verkaufswerth den Betrag von

50 fl . überſteigt ;

5. für den Entwurf der alljährlichen Naturalpreisvorſchläge ;

6. für den Entwurf des jährlichen Culturplans , für den Abſchluß der hierauf bezüglichen Aeeorde und

für die Leitung und Beaufſichtigung der Cultur⸗Arbeiten ſelbſt ;

7. für alle inſtructionsmäßig vorgeſchriebenen Verrichtungen in Lehenwaldungen ;
8. für die Anweſenheit bei Areal⸗Erwerbungs⸗ oder Abtretungs⸗Verrichtungen ;
9. für die Anweſenheit bei Grenzberichtigungen und eben dahin einſchlagenden Arbeiten ;

10 . für alle auf außergewöhnliche Bauten an Holztransport⸗Anſtalten bezüglichen Arbeiten ;

11 . für alle auf Wahrung ſtandesherrlicher Rechte in fremdem Eigenthum abzielenden Verrichtungen ;
12 . für die Anweſenheit bei Waldbränden ;

13 . für die Anweſenheit bei Wald⸗Viſitationen und Unterſuchungen durch höhere Forſtbeamte , ſo wie

bei allen Dienſtübergaben und Einweiſungen ;

14 . für alle außerordentlichen Verrichtungen im Felde des Forſtſchutzes , in ſo weit ſie nicht aus der

Forſtgerichtbarkeits⸗Kaſſe entſchädigt werden ; endlich

15 . für alle übrigen beſondern Aufträge oder außergewöhnli chen Verrichtungen welche nachgewieſener⸗

maßen nicht gelegenheitlich beſorgt werden können.
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angehört , ſo darf deßhalb doch nur diejenige Diät angerechnet werden , welche für die Dienſt⸗Kathegorie
des fungirenden Dieners beſtimmt iſt .

§ . 14 .

Die Koſten⸗Verzeichniſſe ſind in allen Fällen , in welchen eine beſondere Berichtserſtattung über das
den Diäten⸗ und

Reiſekoſten⸗Aufwand veranlaſſende Geſchäͤft erforderlich iſt , nach §. 104 der Rechnungs⸗
Inſtruction vom 5. Juni 1834 mit dem Berichte vorzulegen , in allen übrigen Fällen aber quartaliter der

vorgeſetzten Stelle , beziehungsweiſe den betreffendenVerrechnungen zu übergeben . Die Verzeichniſſe müßen
das Geſchaft , die Veranlaſſung der Anrechnung und die verwendeten Tage ebenſo , wie die einzelnen
Forderungspoſten beſtimmt enthalten , und wo eine Vergütung der Reiſekoſten nach den Beſtimmungen
des gegenwärtigen Regulatios Platz greift , muß dieſelbe ordnungsmäßig nachgewieſen und belegt ſein .
Die Förſter haben ihre Quartalsverzeichniſſe bei der vorgeſetzten Forſtinſpection zur Prüfung und Be⸗

urkundung der Richtigkeit der Anrechnungen einzureichen .
§. 15 .

Die Zettelverwaltung hat alle Anſätze nach gegenwärtigem Regulative genau zu prüfen , etwaige
Mängel bei ſtrengerVerantwortlichkeit ohne Anſehen der Perſon zu rügen , Uebergriffe zu ſtreichen und

dann , wenn eine Ausnahme in Anſpruch genommen wird , welche nicht ſchon durch beſondere Verfügung
genehmiget ſein ſollte , der Fürſtlichen Domainenkanzlei zur Entſcheidung , Anzeige hievon zu machen .

§ . 16 .

Auf Diener , denen hinſichtlich der Diäten und Reiſekoſten vertragsmäßige Beſtimmungen zur Seite

ſtehen , findet das gegenwärtige Regulatio , wenn jene mit dieſem nicht harmoniren , keine⸗Anwendung.
§ 175

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Regulativs treten mit er ſtem Maie 1842 in Wirkſamkeit .
Beliebige , nach Zeit und Umſtänden ſachgemäß erſcheinende Abänderungen gegenwärtiger Beſtim⸗

mungen , bleiben vorbehalten .

II iäten Tati⸗f .
Die volle Diät wird für die Zukunft beſtimmt wie folgt : F

1 ) Für den Domainen⸗Kanzleidirector , Hofmarſchallamts⸗ i und Ober⸗

jägermeiſteramts⸗Vorſtand auunf 5 30

2 ) für die Hof⸗ Domainenkanzlei⸗ und Kabinets⸗RatheAuf B 5 —

3 ) für den Archivar , Reviſions⸗Vorſtand und Hofzahlmeiſter auf 4 —

4 ) für den Oberhüttenverwalter und Oberforſtinſpector auf 3 40

5 ) für den Brauverwalter , Bauinſpector , Domainen⸗Kanzlei⸗ Stkretätes; Reviſor/
Regiſtrator , Expeditor , Baumaterialien⸗ und Brennholz⸗Magazinsverrechner, Guts⸗
verwalter , Forſtinſpector , Bergmeiſter , Hüttenverwalter , Hüttenverrechner , Kohlerei⸗
Inſpector , Werksreiſenden und Rentmeiſter , für e i eefür Haltung von Dienſtpferden bezieht , auf 8 3⁴ —

6 ) für den Rentmeiſter , welcher keine Entſchädigung für balme ven

.
Buafnhenbezieht ; und für den Schäfereiadminiſtrator auf 4 30

7 ) für den Bräuamts⸗ und Rentamtsbuchhalter auf 3 12

8 ) für den Forſt⸗Ingenieur , Hütten⸗ und Platzmeiſter, Sbehünnamts⸗
Buchhalter und Hofgärtner auf 2 30

9 ) für den Kanzliſten , Archigehilfen Weoiſtonsghilſen, Rentamtsgehüfen und⸗
Oberforſtinſpections⸗Actuar auf 2 12

10 ) für den Haushofmeiſter , Büchſenſpanner , Sldkale, Hoftoch, danmehumen
Beiier und Forſtinſpections Aetter ßßßß 8 —

— — — — 33



10 für den Kanzlei⸗Acceſſiſten , Wagenmeiſter, Beiförſter , Hoffiſcher , Forſudjiuncten, fl . kr.
Oberſteiger und Hofküfer au 33 1 1 30

12 ) für den Kammerlaquaten , Hofbedienten , Jugplahnaten, Stallbebienten und Jagb⸗
ſchützen von größeren Hutbezirken , für den letzten bei Geſchäften auſſer ſeinem

Hutbezirke und bei Hoftreibjagden und bei der Auerhahnenbalz in und auſſer

demſelben auns 3 4 1 12

13 ) für den Kanzleidlener, Kaſtenknecht Unterzuffeherbei denKohlereien, Mfterſteher
Gieß⸗ Schmelz⸗ Hammer⸗ Zimmer⸗

und Maurermeiſter und Maſchinenwärter auf
den Fürſtlichen Eiſenwerken auf 5 3R 1 —

140 für den Materialknecht und Säger 10 Wolterdingen auf — 48

15 ) für den Waldhüter und Jagdſchützen auſſer ihren Hutbezken Aufß — 40

W in gen , den 18 . April 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗ Kanzlei .
Dil

18
Er

vdt . Binder .

Nr . 4522 . Die Verwendung bettühlrklicherPferde und Züge zu Privat⸗
zwecken betreffend .

Den der Stellen wird hiermit zum Wiſſen und zur Nachachtung eröffnet, daß Serenissimus

durch höchſte Entſchließung vom 12 . d. M. Rr . 571 zu verordnen geruht haben , „ daß , wer fürſtliche

„ Pferde und Züge zu beaufſichtigen und zu verwalten habe , dieſelben zu Privatzwecken und zu ſeinem und

„Anderer Vergnügen , ohne Höchſt⸗Ihre beſondere Ermächtigung , unter keiner Bedingung gebrauchen dürfe,
„ und jede Ueberſchreitung dieſes Verbotes zur AWedusg 50Hochſt⸗Ihrer Kenntniß zu bringen ſei . “

den 18 . April 1842 .

W Fürſtenbergiſche Domainen⸗ Kanzlei.
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 15A8 . Die unergiebigen Forſtfrevelſtrafen und deren Umwandlung in
3 Waldarbeit betreffend .

An die Forſtverwaltungsſtellen und Forſt⸗ Verrechnungen.
Zur Beſeitigung der in neuerer Zeit vorgekommenen Anſtände und zur Erläuterung der §. §. 16 , 17

und 33 der Inſtructionen für die Forſtinſpectoren und Förſter vom 20 . Auguſt 1840 wird hiemit Folgen⸗
des verfügt :

Die Abverdienung der Forſtfrevel , welche von den Forſtfreoelgerichten überwieſen wird , darf nur in

ſolchen Fällen ſtatt finden, wo es keinem Zweifel unterliegt , daß der Werth der Arbeit jenen der Gegen⸗
leiſtungen entweder überſteigt , oder demſelben mindeſtens gleich kommt .

Um möglichſte Ermäßigung der Koſten zu erzielen , ſind in der Regel die Fürſtlichen Beiförſter , Forſt⸗

gehilfen und Waldhüter , ſo weit es ſich mit ihrer Hauptfunction verträgt , zur W ichtigung der Arbeiter

zu verwenden .
Die Einhaltung dieſer Vorſchrift iſt in den Cultur ꝛc. Koſtensverzeichniſſen dadurch nachzuweiſen ,

daß da , wo der Betrag der Arbeitslöhne resp . der Vollzug des genehmigten ganzen Culturgeſchäfts in der

Spalte des betreffenden Regiſters , „wirklich veranlaßte Koſten und zwar im Einzelnen durch Abverdie⸗

nung “ , unter Bezugnahme auf die ſpezielle Abverdienungsliſte darzuſtellen iſt , immer zugleich auch im

Vortragsfelde , alſo innerhalb Linie erläuternd vorgemerkt wird , welchen Betrag die etwaigen Aufſichts⸗
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koſten und welchen die Koſten der Verpflegung mit Brod , ſodann aber beide zuſammen umfaſſen , und

worin der Gewinn beſteht . Da dieſer Gewinn bei der Forſtverrechnung unter A. b. Nr . 49 „auſſer⸗
ordentliche Einnahmen “ zu verrechnen iſt , ſo ſind in den Culturkoſten⸗Verzeichniſſen nicht die Koſten für
Brod und für die Aufſicht , ſondern die Arbeitslöhne in Auswurf zu bringen .

Ueber den Vortrag in den Culturkoſtens⸗Verzeichniſſen wird als vierter beiſpielsweiſer Eintrag auf
der rechten Seite im Formular VI. zur Förſterinſtruction folgende Norm gegeben :

23 CFC „

8 Benennung der
8

Eultur⸗Orte 5 wirklich veranlaßten 2
2 und zwar wirklich ausgeführten und 10 455

Cultur⸗Arbeiten im Einzelnen durch. 2

Diſtrikte . aungen nach ihrem Detail . fAbverdte⸗Baarzah⸗ Sum 8

nung. lung . Ammg. 8

fle ( kfle fl

b. Cultur⸗ und Schlagnachbeſſerungen .
Kloſterwald. “ E. Die Bodenzubereitung , Samenunter⸗

bringung und Bedeckung iſt auf 5

Morgen pünktlich vollzogen worden , und

gemäß Schreibens der Forſtgerichtsbär⸗
keitskaſſe N. N. de dato wurden hiebei

vier Forſtfrevler Behufs der Abverdie⸗

nung ihrer Forſtfrevelſchuldigkeit nach
4 ſpeziellem Ausweis der beiliegenden Ab⸗

verdienungsliſte des Aufſehers im Gan⸗

zen 14 Tage verwendet . Dieſe Arbeit

hat folgenden Werth :
10 Tage à 30 kr . ( männl . Arbeitstage ) 5 —

4 dto . à20 kr . ( weibl . os‚ „
620

Hiemit waren folgende Koſten ver⸗

bunden :

5 Wolterdingen , Bäcker N. N. für 24 Pf .
Brod à 2 kr. —fl . 48 kr.

6 Wolterdingen Joſ . N. wegen

Verhinderung des Waldhüters
für die Aufſicht über die Arbeiter 3 fl . 44kr .

während 3 Tage à 36 kr . 1fl . 48kr . kommen
Summe Ifl . 36kr . Soebe

Es ergibt ſich alſo ein Gewinn rechnung
bei dieſer Abverdienung von 3fl . 44 kr. Ou

Obige öfl .20kr . ( Seite . .

Donaueſchingen , den 18 . April 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .
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Nr . 4550 . Die Dienſt⸗Inſtructionen für das Fürſtlich Fürſtenbergiſche Forſt⸗
perſonale betreffend .

Den ſämmtlichen Fürſtlich Fürſtenbergiſchen Forſtſtellen wird eröffnet , daß die neuen Dienſt⸗In⸗
ſtruetionen für das Fürſtlich Fürſtenbergiſche Forſtperſonal vom 1. Juni dieſes Jahres an in Wirkſam⸗
keit treten .

Donaueſchingen , den 18 . April 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder :

Di e n ſt⸗ Nachrichte n .

Seine Hochfürſtliche Durchlaucht haben nach höchſter Entſchließung vom 11 . April 1842 Nr . 553

gnädigſt geruht :
den Beiförſter Merk zu Hammereiſenbach zum Förſter zu ernennen )
dem Beiförſter Ferdinand Fürſt zu Krähenbach den Titel eines Förſters zu verleihen ,
dem Beiförſter Sales Hug zu Wolterdingen unter Ernennung zum Forſtverweſer die Verweſung der

Forſtei Herzogenweiler zu übertragen ,
den Forſtinſpections⸗Actuar Kaver Wagner zu Meßkirch ,
den Forſtgehilfen Adolf Sigg zu Grünwald ,
und den Forſtadjuncten Karl Ganter in Sebenhof zu Beiförſtern zu befördern .



Für alle übrigen Geſchäfte inner halb des Revierbezirkes darf keine Diät angerechnet werden
wenn die Nothwendigkeit des auswärtigen Uebernachtens nicht nachgewieſen iſt .

§. 8.

Wenn das auswärtige Geſchäft nicht länger als einen halben Tag dauert , ſo kann auch nur die

Hälfte der vollen Diät bezogen werden .

H. A.

Die volle Diät iſt überhaupt nur dann zu beziehen , wenn auswärts übernachtet wird , was im For⸗

derungszettel jedesmal angezeigt werden muß .

§ . 5.

Bei jenen Dienern , welche Entſchädigungen für die Haltung von Dienſtpferden , Pferdsrationen

oder Rittlohns⸗Averſen beziehen , iſt das auswärtige Uebernachten nur alsdann als gerechtfertiget anzu⸗

ſehen , wenn der Ort des Geſchäfts mindeſtens 12 Stunden vom Wohnſitze des Dieners entfernt iſt .

§. 6.

Wenn der Diener ſeinen Wohnſitz , ohne auswärts zu übernachten , wieder erreicht , ſo erleidet der⸗

ſelbe einen Abzug von einem Drittel der Diaͤt .

Ausgenommen von dieſer Beſtimmung ſind jedoch:
a. diejenigen Diener , deren Diät mit Rückſicht auf den Reiſckoſten⸗Aufwand beſtimmt wurde ,

naämlich : 35
1. die Rentmeiſter ,
2. die Rentamts⸗Buchhalter ,

3 . der Bräuamts⸗Buchhalter und

4J. die Rentamts⸗Gehilfen ;
b . diejenigen Diener , deren Diät durch den Abzug eines Dritttheils unter 1 fl. 30 kr . herabgedrückt

würde ; dieſe haben auf jeden Fall 1 fl. 30 kr . zu beziehen ;

6. diejenigen Diener , ( ausſchließlich der Oberſteiger bei den Fürſtlichen Bergwerken , der Unterauf⸗

ſeher bei den Köhlereien , der Unterſteiger , der Gieß⸗ Schmelz Hammer⸗Zimmer⸗ und Maurer⸗
meiſter und Maſchinenwärter bei den Berg⸗ und Hüttenwerken , ferner der Kammerlaquaien , Hof⸗

und Stallbedienten ) deren Dickt nur 1 fl . 30 kr . und weniger beträgt .

§. 7.

In jenen Fällen , in welchen zu auswärtigen Geſchäften neben einem Zeitaufwande von einem vollen

Tage ein halber Tag erforderlich iſt , ſoll , gleichviel , ob der halbe Tag dem ganzen Tage vorausgeht

oder nachfolgt , eine und eine halbe Diaͤt, ohne Abzug , angeſetzt werden können .

§. 8.

In dem Zeitraume vom 15 . Oktober bis 15 . April findet wegen des größeren Aufwandes für Holz

und Licht außer dem Anſatze der Diät noch die Anrechnung des ſogenannten Service⸗Geldes ad 30 kr .

per Tag ſtatt .

Zu dieſem Bezuge ſind aber nur jene Diener berechtiget , deren volle Diät zwei Gulden und dar⸗

über beträgt .
Dieſes Service⸗Geld kann ſelbſt dann angerechnet werden , wenn auch ein Zimmergeſchaͤft nicht länger

als einen halben Tag dauert .

§. 9.

An eigentlichen Reiſekoſten wird nur der wirklich gehabte und gehörig nachgewieſene Aufwand erſetzt .

Zur Aufrechnung der Reiſekoſten ſind nur jene Diener berechtiget , deren volle Diät 1 fl. 30 kr . und

darüber beträgt .
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In der Regel ſoll auf der Poſtſtraße der Eilwagen als Reiſegelegenheit benützt werden . Der Ge⸗

brauch anderer Reiſegelegenheiten muß daher gehörig begründet werden .

Jene Diener , deren volle Diät weniger als drei Gulden beträgt aber nicht unter 1 fl . 30 kr . fällt ,
ſind , wenn ſie den Eilwagen nicht benützen können , nur befugt , ſich eines Reitpferdes oder einſpännigen
Fuhrwerks zu bedienen , und zwar unter der weiteren Beſchränkung , daß die Entfernung des Orts , in

welchem das Geſchäft zu beſorgen iſt , von dem Wohnſitze des Dieners wenigſtens zwei Stunden Weges
beträgt .

Diener , deren volle Diät in weniger als 1fl . 30 kr . beſteht , haben dagegen in der Regel den Weg
ohne Unterſchied der Entfernung zu Fuße zurückzulegen.

Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen finden auf die oben §. 6, lit . a. aufgeführten Diener keine

Anwendung , weil deren Diät die Vergütung des Reiſeaufwandes ſchon in ſich ſchließt .

§ . 10 .

Zur Aufrechnung der Reiſekoſten ſind ferner nicht berechtiget jene Diener , welche Entſchädigungen
für die Haltung von Dienſt⸗Pferden , Pferds⸗Rationen beziehen , oder den Reiſe⸗Aufwand gegen den Be⸗

zug einer Averſal⸗Entſchädigung zu beſtreiten haben .
Dagegen wird denjenigen , welche Dienſtpferde zu halten verpflichtet ſind , bei auswärtigen Geſchäf⸗

ten auf das Pferd 30 kr. per Tag , und zwar ohne Abzug bei Geſchäften , die weniger als einen Tag
erfordern , und für den Kutſcher 1 fl. vergütet .

Von der Vergütung für den Kutſcher ſoll jedoch wie bei der Diät ein Drittel in dem Falle in Ab⸗

zug kommen , wenn der Wohnſitz , ohne auswärts zu übernachten , wieder erreicht wird .

Auf dieſe Vergütungen haben ausnahmsweiſe die Rentmeiſter , welche Entſchädigungen für Haltung
von Dienſtpferden beziehen , keinen Anſpruch .
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Wer zum Fahren berechtigt iſt , aber keine Entſchädigung für die Haltung von Dienſtpferden , keine

Pferds⸗Ration oder kein Averſum für den Reiſeaufwand bezieht , und ſich einer eigenen Chaiſe be⸗

dient , hat von der Meile , die er zurücklegt , zehen Kreuzer Chaiſen⸗Geld anzurechnen , dagegen aber

alle Koſten für Unterhalt und Reparatur der Chaiſe zu tragen .
Hält ein Diener Pferde und Chaiſe auf ſeine Privatrechnung und benützt dieſelben zu Dienſt⸗

reiſen , ſo hat derſelbe bei Reiſen auf der Poſtſtraße die Eilwagentare , bei Reiſen auf andern Wegen
die ortsübliche Pferde⸗ und Wagenmiethe anzurechnen .

Durch den Gebrauch des eigenen Fuhrwerks darf jedoch eine Vermehrung des Zeit⸗ und Diäten⸗

Aufwandes nicht entſtehen .
Dieſe Beſtimmungen können übrigens auf die im §. 6 lit . a . dieſes Regulativs aufgeführten Diener

nicht angewendet werden .

§. 12 .

Wenn ein auswärtiges Geſchäft innerhalb des Umfanges der Fürſtlichen Beſitzungen in einem und

demſelben Orte länger als dreißig Tage ohne Unterbrechung dauert , ſo hat für die weitere Dauer eine

Minderung von einem Viertel der Diät einzutreten .
Gleiche Minderung findet für die ganze Dauer des auswärtigen Geſchäftes ſtatt , wenn ſchon beim

Beginne desſelben vorauszuſehen iſt , daß es vor dem Ablaufe von 8 Wochen nicht beendiget ſein
werde . Eine Unterbrechung des Geſchäftes an einem und demſelben Orte iſt nicht vorhanden , wenn

Ercurſionen von dem eigentlichen Aufenthaltsorte in benachbarte Orte periodiſch ſtatt finden , womit nur
eine Abweſenheit von weniger als 8 Tagen von jenem verbunden iſt .

§. .

Wenn ein Diener ein auswärtiges Geſchäft beſorgt , das dem Wirkungskreiſe eines höhern Dieners
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